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Steuerbegünstigter Russ
Mit Russfilter nachgerüstete Diesel-PKW werden steuerlich gefördert. Dies erfolgt durch eine Steuerbefreiung in Höhe von 330 €, sofern die technische Nachrüstung bis zum 31.12.2009 durchgeführt wird.

Erforderlich ist hierfür, dass die Kfz-Zulassungsstelle die technische Nachrüstung offiziell festgestellt hat, die Finanzämter werden dann automatisch benachrichtigt.
Bei einem Wechsel des Fahrzeughalters übernimmt der neue Halter eine noch nicht abgelaufene Steuerbefreiung.

Für nicht nachgerüstete Fahrzeuge wird die Kfz-Steuer künftig um 1,20 € pro 100 m³-Hubraum erhöht.
